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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider, Mag. Stadler und Kollegen haben am 

23. Juni 1995 unter der Nr.1501/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend "Sonderverträge im Bundesdienst lt gerichtet. Die aus Gründen der besseren 

Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

In meinem Ressort bestanden zum Stichtag I. Juni 1995 insgesamt 640 

Sonderverträge. 

Zu den Fragen 2 bis 5: 

Zum Stichtag I. Juni 1995 standen in meinem Kabinett zwei Bedienstete in 

Verwendung, deren dienstrechtliche Stellung durch Sondervertrag geregelt wurde; mit 

1. Juli 1995 ist einer dieser Bediensteten ausgeschieden. Eine personenbezogene 

Aufschlüsselung dieser Sonderverträge ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

zulässig. Hinsichtlich näherer Ausführungen zum Grundrecht auf Datenschutz 

verweise ich auf die Beantwortung der gleichlautenden Anfrage Nr. 1495/J durch den 

Herrn Bundeskanzler. 

Zu Frage 6: 

Ja, da sie im wesentlichen die Übernahme kollektivvertragsrechtlicher Regelungen 

vorsehen und der höheren Arbeitsbelastung sowie der spezifischen Verantwortung der 

Bediensteten angemessen Rechnung tragen. 
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Zu den Fragen 7 bis 21 : 

Mit Leitern von den in der Anfrage angeführten Organisationseinheiten 'wurden keine 

sondervertraglichen Regelungen getroffen. 

Zu den Fragen 22 bis 25: 

Im Bereich der Zentralleitung wurden nahezu ausschließlich mit im EDV-Bereich 

tätigen Bediensteten Sonderverträge abgeschlossen. Weiters bestehen mit im 

Grenzdienst der Bundesgendarmerie, bei der Grenzkontrolle am Flughafen Schwechat, 

bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Salzburg und im Verwaltungsarrest Bludenz 

tätigen Bediensteten sowie mit Organen der Straßenaufsicht und Vertragsärzten bei 

der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie Sonderverträge. 

Eine personenbezogene Aufschlüsselung dieser Sonderverträge ist aus daten­

schutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. Hinsichtlich näherer Ausführungen zum 

Grundrecht auf Datenschutz verweise ich auf die Beantwortung der gleichlautenden 

Anfrage Nr. 1495/J durch den Herrn Bundeskanzler. 

Zu Frage 26: 

Ja. Der Einsatz von Vertragsbediensteten für die oben angeführten wachespezifischen 

Tätigkeiten führt, da für diese Bediensteten eine verkürzte, auf die jeweilige Tätigkeit 

abgestimmte Ausbildung ausreicht, zu einer Einsparung. Im Hinblick darauf, daß das 

Vertragsbedienstetengesetz auf die Verwendung von Bediensteten im Exekutivbereich 

besoldungsrechtlich nicht eingeht, war aufgrund des dieser Verwendung zugrundelie­

genden besonderen Gefahrdungspotentials sowie zur Hintanhaltung einer Ungleich­

behandlung der Abschluß von Sonderverträgen erforderlich. Desgleichen erscheint der 

Abschluß von Sonderverträgen für Vertragsärzte aufgrund deren besonderen 

Ausbildung und der zu erbringenden Leistungen gerechtfertigt. 
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Zu Frage 27: 

Hinsichtlich der Notwendigkeit von EDV- (bzw. ADV-) Sonderverträgen im Bundes­

dienst verweise ich auf die Beantwortung· der gleichlautenden Anfrage N r 1495/J 

durch den Herrn Bundeskanzler. 

Zu den Fragen 28 bis 32 und 34: 

In meinem Ressort wurden keine Arbeitsleihverträge abgeschlossen. 

Zu Frage 33: 

Die gewünschten Informationen sind gegenwärtig nicht verfügbar und wären nur mit 

einem unverhältnismäßig honen Verwaltungsaufwand zu ermitteln. 

Zu Frage 35: 

Ja. Die Begründung ergibt sich aus der Beantwortung der Fragen 6 und 26. 
I 

Beilage 
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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Stadler 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Sonderverträge im Bundesdienst 

Nach Angaben des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Schlögl bestehen derzeit rund 2000 

Dienstvcrhältnisse im Bundesdienst, die mitteIs eines Sondervertrages gestaltet sind. Dadurch 

wird nicht nur das bestchcnde Dienstrecht des öffentlichen Dienstes unterlaufen, sondern eine 

Möglichkeit eröffnet, für Protektionskinder besonders günstige Besoldungsregelungen zu 

schaffen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür bildet der Sondervertrag mit dem 

Büroleiter des Sozialministers, Dr. Lcchner, der mit monatlich S 12-1-.000,-- für seine Dienste 

rechnen kann. 

Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, daß eine derartige Einkommenshöhe für einen 

Ministersekretär nicht gerechtfertigt ist und hier zu Lasten der Steuerzahler Mißbrauch 

betrieben wird. 

Die untcrfel1igtcn Abgeordncten richten daher an den Bundesminister für Inncres folgcnde 

ANFRAGE 

1.) Wievicle Sonderverträge bestanden in Ihrem Rcssort zum Stichtag 01. Juni 1995 ? 

2.) ~[it welchen Mitarbeitcl11 Ihrcs Büros sowie der Büros allenfalls zugeordneter 

Bundesministcr (FraucnJ11inisterin) odcr Staatssekrctärc bestanden zum genannten 

Stichtag Sonderverträge ? 

rpc209/ I 03iSonder\,crträgc. hai DVR: 07I;7193 13.6.95 
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3.) Wie lauten die mit diesen Mitarbeitern geschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

4.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

5.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

6.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind ? 

Wenn ja, warum ? 

7.) Mit welchcn Sektionsleitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

8.) Wie lauten die mit dcn' Sektionslcitem abgeschlossencn besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

9.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgclt ? 

10.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

11.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmüßigen Auswirkungen der 

Sondervertrüge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja, warum ? 

12.) Mit welchen Gru ppenlci tern Ihres Ressorts bestl.ll1dcn zum genannten Stichtag 

Sondervertr~igc ? 

f pc209! 1 03/Sondcr\'crträg~. haj ()VI~; 0717193 13.6.95 
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13.) Wie lauten die mit den Gruppenleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

14.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgclt ? 

15.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

16.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind ? 

Wenn ja, warum '? 

17.) Mit welchen Abteilungsleitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

18.) Wie lauten die mit den Abteilungsleitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

19.) Welches ÜberstundenausmaJ3 liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der auf die Überstundenvergütung entfallende Anteil am 

Gesamtentgclt ? 

20.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen ;:Sonderverträge 

maßgebend? 

21.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sondervel1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind ? 

Wenn ja, warum ? 

fpc209/103/Sondcr\'crtra!!e.hai D\'R: 0717193 13.6.95 
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:!2.) Mit welchen sonstigen Bediensteten Ihr,es Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

Sonderverträge ? 

23.) Wie lauten die mit diesen Bediensteten abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

24.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonderverträgen zugrunde und wie 

hoch ist dcr Anteil der Überstundenvergütung am Gesamtentgelt ? 

25.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebend? 

26.) Sind Sie der Auffassung, daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sonderverträge in jedem Fall gerechtfertigt sind ? 

Wenn ja, warum ? 

27.) Weshalb konnten die seit vielen Jahren im EDV-Bereich bestehenden Sonderverträge 

nicht durch Regelungen innerhalb des regulären Dienstrechtes ersetzt werden? 

28.) Wicviele Arbeitsleihverträge bestanden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 

29.) Welche Bediensteten betrafen diese Verträge und mit welchen Institutionen wurden 
'-' 

sie abgeschlossen ? 

30.) Wie lauten diese Vereinbarungen im einzelnen, welches Überstundenausmaß liegt den 

einzelnen Verträgen zugrunde und wic hoch ist dcr Anteil der Überstundenvergütung 

am Gesamtentgelt ? 

31.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß dcr cinzelnen Arbeitsleihverträge 

mal3gebcnd ? 

lpc209! I03/Somkn'crlrägc,hai [)\'l{: 0717193 13.6.95 
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32.) Sint.l Sic dcr Auffassung.. daLl dic besoldungsmäl3ig.en Auswirkung.en der 

Arbeitslcih\·crträ!2.c in icdcm Fall Il.crechtfcrtif2.t sind? _. ~ -
Wcnn ja. warum ') 

33.) Wie hoch wird der zusätzliche Pcrsonalaufwand scm. dcr sich auf Grund dcr 

Sonder\'crtrLif2.e für das Jahr 1995 voraussichtlich crgehcn wird ? 
~ ~ 

34.) Wie hoch wird dcr finanziellc Aufwand scin. der sich auf Grund dcr 

Arbcitslcih\'crtrLigc für das Jahr 1995 voraussichtlich crgeben wird? 

35.) Werden Sie die bisherige Übung bcim Abschluß von Sondcrvcrträgen beibehalten? 

Wcnn ja. auf Grund wclchcr Erwügungen ? 

Wien, den 23. Juni 1995 
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